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Erbschaftsteuer

BFH: Schenkung eines Kommanditanteils – Freibetrag nur bei
Mitunternehmerinitiative

Sachverhalt
Die Klägerin sowie ihre Mutter (M) waren Kommanditisten einer GmbH & Co. KG (KG). Mit
notariell beurkundetem Schenkungsvertrag übertrug M in 2002 ihren Kommanditanteil an
der KG einschließlich ihres Anteils an den offenen Rücklagen und zuzüglich der Forderung
aus ihrem Darlehenskonto sowie ihren Geschäftsanteil an der GmbH auf die Klägerin. Dabei
behielt sie sich einen lebenslänglichen Nießbrauch an den übertragenen Beteiligungen vor.
Der M sollten die Ergebnisanteile aus der übertragenen Kommanditbeteiligung nebst den
Zinsen auf die Darlehensforderung sowie die anteiligen Gewinnausschüttungen der GmbH
zugerechnet werden. Außerdem sollten der M die mit der übertragenen Beteiligung an der
KG verbundenen "Stimm- und sonstigen Verwaltungsrechte" zustehen. Im Falle einer
Veräußerung der Beteiligungen sollte sich der Nießbrauch am "Netto-Veräußerungserlös"
und ggf. an dessen Wiederanlage fortsetzen. M erklärte, dass der Freibetrag gemäß § 13a
Abs. 1 ErbStG (in der in 2002 geltenden Fassung) in voller Höhe (256.000 €) in Anspruch
genommen werde. Das Finanzamt versagte den Freibetrag.

Entscheidung
Gemäß § 13a Abs. 4 Nr. 1 ErbStG kommen die Vergünstigungen der Abs. 1 und 2 der
Vorschrift in Betracht für inländisches Betriebsvermögen beim Erwerb u.a. eines Anteils an
einer Gesellschaft i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 EStG. Die
Steuervergünstigungen sind jedoch nur dann zu gewähren, wenn das von Todes wegen
oder durch Schenkung unter Lebenden erworbene Vermögen durchgehend sowohl beim
bisherigen als auch beim neuen Rechtsträger den Tatbestand des Abs. 4 Nr. 1 der Vorschrift
erfüllt. Diese Voraussetzung ergibt sich nicht nur aus dem Begünstigungszweck der Norm,
sondern auch aus Art. 3 Abs. 1 GG. Die Bevorzugung des Betriebsvermögens gegenüber
anderen Vermögensarten bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer bedarf nämlich im
Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG einer Rechtfertigung. Das BVerfG hat die Milderung des
Steuerzugriffs bei Betriebsvermögen ausdrücklich auf solche Erwerber beschränkt, die den
Betrieb "weiterführen" und "fortführen". Dies zeigt, dass das BVerfG einen Erwerber im Blick
hatte, bei dem das erworbene Vermögen Betriebsvermögen geblieben ist. Beim Erwerb
eines Mitunternehmeranteils bedeutet "fortführen", dass auch der Erwerber
Mitunternehmer geworden sein muss. 

Ist der Erwerber eines Anteils an einer Personengesellschaft bereits vor dem Erwerb
Gesellschafter der Gesellschaft gewesen, geht der erworbene Anteil nach herkömmlicher
Meinung in einer einheitlichen Mitgliedschaft mit der bisherigen Beteiligung des Erwerbers
auf. Daraus wird abgeleitet, dass der Erwerber zwangsläufig Mitunternehmer auch
bezüglich des in der einheitlichen Beteiligung aufgegangenen Hinzuerwerbs wird. Ob an
dem Grundsatz der unteilbaren Mitgliedschaft eines Personengesellschafters auch dann
noch festgehalten werden kann, wenn sich der Schenker – wie im Streitfall - einen
Nießbrauch an dem zugewendeten Gesellschaftsanteil vorbehalten hat, ist jedoch fraglich.
Zur Wahrung der Rechte des Nießbrauchers ist die Meinung im Vordringen, dass beim
Erwerb eines nießbrauchsbelasteten Gesellschaftsanteils eine mehrfache Beteiligung des
erwerbenden Gesellschafters zugelassen werden müsse. 

Für die Anwendung des § 13a Abs. 4 Nr. 1 ErbStG kann offen bleiben, ob auch beim Erwerb
eines Gesellschaftsanteils unter Nießbrauchsvorbehalt von der Unteilbarkeit der
Mitgliedschaft abzurücken ist. Der Vorschrift ist nämlich nur Genüge getan, wenn die
Mitunternehmerstellung durch den erworbenen Gesellschaftsanteil vermittelt worden ist.
Nur dann kann angenommen werden, der erworbene Gesellschaftsanteil habe im Sinne
eines "Weiter- oder Fortführen des Betriebes" durchgehend den Tatbestand des § 13a Abs.
4 Nr. 1 ErbStG erfüllt. Es reichte daher nicht aus, wenn dem Erwerber hinsichtlich des
erworbenen Gesellschaftsanteils nur deshalb eine Mitunternehmerstellung zukäme, weil er
bereits Gesellschafter der Personengesellschaft war. Hat der Gesellschaftsanteil beim



Übergang vom Schenker auf den Beschenkten seine Fähigkeit verloren, kraft eigener
Beschaffenheit dem neuen Inhaber eine Mitunternehmerstellung zu vermitteln, fehlt es an
einem durchgehend vorhandenen Gesellschaftsanteil i.S. des § 13a Abs. 4 Nr. 1 ErbStG
i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 EStG. 

Ein nach den Vorgaben des BGB ausgestalteter Nießbrauch lässt die
Mitunternehmerinitiative des Nießbrauchbestellers nicht entfallen. Im Streitfall ist der für M
bestellte Vorbehaltsnießbrauch so ausgestaltet, dass die Stimm- und Verwaltungsrechte der
M als Nießbraucherin zustehen sollten, so dass die Mitunternehmerstellung bezüglich des
übertragenen Kommanditanteils bei M verblieben und nicht auf die Klägerin übergegangen
ist. Damit fehlt es an einem durchgehend vorhandenen Gesellschaftsanteil, der als solcher
eine Mitunternehmerinitiative vermittelt. Die Steuervergünstigungen des § 13a Abs. 1 und 2
ErbStG waren daher nicht zu gewähren.

Vorinstanz
Finanzgericht Münster, Urteil vom 19.06.2008, Az. 3 K 1086/06 Erb, EFG 2008, S. 1733.

Fundstelle
BFH-Urteil vom 23.02.2010, Az. II R 42/08, BStBl II 2010, S. 555.

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.fg-muenster.nrw.de/service/index.php
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=24ef2c5b8091cc0e98194c88461b2f04&nr=21274&pos=0&anz=1

	BFH: Schenkung eines Kommanditanteils – Freibetrag nur bei Mitunternehmerinitiative
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Vorinstanz
	Fundstelle


